
Inhalti. S. von § 13 Abs. 1 der 1. DB zur NVO alle Leistungen 
umfaßt, die der Werktätige im Rahmen seines Arbeits
rechtsverhältnisses zu erbringen rechtlich verpflichtet ist, 
und daß das gesetzliche Merkmal „Arbeitsaufgabe“ im 
Sinne der Vorschriften der NVO nicht nur die arbeitsver
traglich vereinbarte Arbeitsaufgabe umfaßt, sondern auch 
Arbeitsaufgaben, die dem Werktätigen zulässigerweise 
durch Weisungen und Aufträge übertragen wurden, auch 
wenn sie nicht von vornherein zu den vertraglich verein
barten Arbeitsaufgaben gehören. Hierbei ist die tatsäch
liche und rechtliche Stellung des Werktätigen im Betrieb 
zu beachten.
Im vorliegenden Rechtsstreit ist für die Beurteilung der 
Frage, ob die Leistung im Rahmen der Arbeitsaufgabe 
des Klägers zu erbringen war, der Inhalt der dem Kläger 
durch Weisung übertragenen Aufträge unter Beachtung 
seiner tatsächlichen und rechtlichen Stellung im Betrieb 
maßgebend.
In Würdigung der ergänzend erhobenen Beweise gelangte 
der Senat zu der Feststellung, daß dem Kläger — ausgehend 
von seiner Stellung im Reproduktionsprozeß des Heiz
kraftwerks — als Ingenieur für Technik in zulässiger Weise 
die Aufgabe übertragen wurde, als Vertreter des späteren 
Betreibers der Anlage an der Investitionsvorbereitung mit
zuwirken. Der Kläger wurde bereits im Stadium der Er
arbeitung der Investitionsvorentscheidung mit allen Auf
gaben der Investitionsvorbereitung vertraut gemacht. Er 
hatte insbesondere die Interessen des künftigen Betreibers 
der Anlage zu vertreten. Eine derartige Aufgabenstellung 
lag unbestritten vor, wobei es lediglich unterschiedliche 
Auffassungen über den Umfang der Freistellung zur Wahr
nehmung dieses Auftrags und darüber gibt, ob der Kläger 
arbeitsmäßig in die Lage versetzt wurde, diese Aufgaben 
auch umfassend zu erfüllen.
Der Kläger hat zum damaligen Zeitpunkt gegen die Über
tragung dieser Aufgabe keine Einwände erhoben. Er war 
auf der Grundlage der ihm durch Weisung übertragenen 
Arbeitsaufgabe vom Zeitpunkt der Investitionsvorbereitung 
an bis zur Realisierung der Grundsatzentscheidung mit 
dem Projekt befaßt. Das geschah u. a. durch Konsultatio
nen und Begutachtungen von Projektunterlagen sowie 
durch Teilnahme an den verschiedenen Beratungen bis 
hin zu solchen, auf denen Entscheidungen getroffen wur
den.
Der Kläger war damit über die Entwicklung informiert 
bzw. hatte die Möglichkeit, sich zu informieren. Das be
inhaltete letztlich auch die arbeitsrechtliche Pflicht für den 
Kläger als Vertreter des künftigen Betreibers des Projekts, 
bereits mit Beginn der Investitionsvorbereitung die Inter
essen des Betriebes in vollem Umfang wahrzunehmen und 
in diesem Zusammenhang die effektivsten Lösungswege 
in die Beratungen einfließen zu lassen. Gerade die Zu
sammenarbeit zwischen dem damaligen Bereich Technik, 
der für die Bearbeitung des Projekts bis zur Investitions
vorentscheidung verantwortlich war, dem Bereich Anlagen
bau, der danach bis zur Vorbereitung der Grundsatzent
scheidung und deren Realisierung die Verantwortung trug, 
und dem künftigen Betreiber, der seine Kenntnisse und 
Erfahrungen in die Arbeit dieser Abteilungen einfließen 
lassen muß, ist volkswirtschaftlich von großer Bedeutung. 
Diese enge Zusammenarbeit gewährleistet letztlich u. a., 
daß bei der Erarbeitung von derartigen Projekten die 
effektivsten Lösungen gefunden werden können. Nach Auf
fassung des Senats beinhaltet die generelle Aufgabenstel
lung, durch die Aufstellung der zwei Heißwassererzeuger 
in der zweiten Ausbaustufe des Heizkraftwerks das künftig 
zu erwartende Defizit auszugleichen, auch die Aufgabe, 
unter Sicherung einer hohen Stabilität die Heißwasserver
sorgung für die Abnehmer zu gewährleisten.
Der Senat gelangte daher zu der Auffassung, daß die mit 
dem Neuerervorschlag vorgeschlagene Lösung eine Leistung 
darstellt, die der Kläger im Rahmen seiner Arbeitsaufgabe 
erbringen mußte.
Aus diesen Gründen war das Urteil des Kreisgerichts auf
zuheben und der Kläger mit seiner Forderung abzuweisen.
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